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Ordnung über die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis  
an der HSPV (sog. Kodex gute wissenschaftliche Praxis) 

 
Die HSPV NRW sieht sich der Wahrung guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet und hat hierfür in 
Übereinstimmung mit den Beschlüssen der DFG (von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ver-
abschiedeter „Kodex: Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“, in Kraft getreten am 
01.08.2019) folgende verbindliche Regeln als Ordnung festgelegt, welche vom Senat in seiner Sit-
zung am 29.10.2024 beschlossen wurde und gem. § 20 dieser Ordnung in Kraft tritt. Die Regeln dieser 
Ordnung sind für alle Forschenden der HSPV NRW verbindlich. Explizit gelten sie für alle in Forschung 
und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörige der HSPV NRW, Doktorandinnen und Doktoranden so-
wie Postdoktorandinnen und Postdoktoranden und ferner auch für Angehörige des nichtwissen-
schaftlichen Personals, sofern sie in wissenschaftlichen Bereichen tätig sind. 

§ 1 Grundlegende Prinzipien 

(1) Die HSPV NRW legt unter Beteiligung ihrer wissenschaftlichen Mitglieder die Regeln für gute wis-
senschaftliche Praxis fest, gibt sie ihren Mitgliedern und Angehörigen bekannt und verpflichtet 
sie – unter Berücksichtigung der Besonderheiten der an der HSPV NRW jeweils einschlägigen 
Fachgebiete – zu deren Einhaltung. 

 
(2) Alle Forschenden der HSPV NRW haben sich an die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis 

zu halten. Hierzu gehört es, lege artis zu arbeiten, strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die eigenen 
und die Beiträge Dritter zu wahren, korrekte Angaben zum Vorgehen und zu Inhalten zu machen, 
alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln, geistiges Eigentum anderer zu achten sowie ei-
nen kritischen Diskurs in der Scientific Community zuzulassen und zu fördern.  

 
(3) Im Einzelnen schließt dies Folgendes ein: 

Im Rahmen der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit werden insbesondere folgende Aspekte 
beachtet: 

• die nachvollziehbare Beschreibung der angewandten Methoden; 
• die vollständige Dokumentation aller im Forschungsprozess erhobenen und für die Veröf-

fentlichung relevanten und unveränderten Daten;  
• das Bemühen um eine transparente, nachprüfbare Darstellung der Forschungsergebnisse;  
• korrektes Zitieren und die Unterlassung von Blindzitaten; 
• die korrekte Verwendung von Darstellungen oder Abbildungen. 

 
(4) Die Rechte anderer in Bezug auf von ihnen geschaffene, urheberrechtlich geschützte Werke in-

klusive darin aufgeführter, zentraler wissenschaftlicher Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder 
Forschungskonzepte werden anerkannt – und zwar durch Unterlassung  

 
• der unbefugten Verwertung unter Anmaßung der Autorenschaft (Plagiat) 
• der Ausbeutung von Forschungskonzepten und -ideen insbesondere in der Funktion als Gut-

achter/in (Ideendiebstahl) 
• der Anmaßung wissenschaftlicher Autoren- oder Mitautorenschaft,  



• des Erfindens oder Fälschens von quantitativen und qualitativen Daten,  
• der Verfälschung des Inhalts oder 
• der unbefugten Veröffentlichung und des unbefugten Zugänglichmachens gegenüber Drit-

ten (solange das Werk, die Erkenntnis oder der Forschungsansatz noch nicht publiziert ist). 
• ethische Standards bei der Durchführung von Erhebungen und Experimenten einzuhalten 
• die Bestimmungen zur Sicherung und Aufbewahrung von Primärdaten einzuhalten 

 
(5) Die (Mit-)Autorschaft eines anderen wird nur mit dessen expliziten Einverständnis in Anspruch 

genommen. 
 

(6) Jegliche Form der Behinderung anderer in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit wird unterlassen, 
z.B. durch Sabotage (einschließlich des Beschädigens, Zerstörens oder Manipulierens von Lite-
ratur, Archiv- und Quellmaterial, Unterlagen, Hardware, Software oder sonstiger Dinge, die ein 
anderer zur Durchführung eines Forschungsvorhabens benötigt).  

 
(7) Unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder Förderantrag (einschließlich Falsch-

angaben zum Publikationsvorgang oder zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen) werden 
unterlassen. 

§ 2 Berufsethos 

Forschende an der HSPV NRW tragen Verantwortung dafür, die grundlegenden Werte und Nor-
men wissenschaftlichen Arbeitens in ihrem Handeln zu verwirklichen und für sie einzustehen. 
Die Vermittlung der Grundlagen guten wissenschaftlichen Arbeitens beginnt zu einem frühest-
möglichen Zeitpunkt in der akademischen Lehre und wissenschaftlichen Ausbildung. For-
schende aller Karriereebenen aktualisieren regelmäßig ihren Wissensstand zu den Standards 
guter wissenschaftlicher Praxis zum Stand der Forschung. 

§ 3 Organisationsverantwortung der Hochschulleitung  

(1) Das Präsidium der HSPV NRW schafft die Rahmenbedingungen für wissenschaftliches Arbeiten. 
Es ist zuständig für die Einhaltung und Vermittlung guter wissenschaftlicher Praxis und die Ver-
öffentlichung entsprechender Leitlinien sowie für eine angemessene Karriereunterstützung al-
ler Forschenden (eigene wissenschaftliche Weiterentwicklung, Lehrdeputatsreduktionen für 
Forschung, Ermöglichung von Konferenzreisen etc.). Die HSPV NRW garantiert die Voraussetzun-
gen dafür, dass die Forschenden rechtliche und ethische Standards einhalten können. Zu den 
Rahmenbedingungen gehören klare und schriftlich festgelegte Verfahren und Grundsätze für die 
Personalauswahl und die Personalentwicklung sowie für die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und der Chancengleichheit.  
 

(2) Konkret ist sich das Präsidium seiner Verantwortung für eine angemessene institutionelle Orga-
nisationsstruktur bewusst. Es gewährleistet, dass – in Abhängigkeit von der Größe der einzelnen 
Arbeitseinheiten – die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Qualitätssicherung und Konfliktregelung 
eindeutig zugewiesen sind und den jeweiligen Mitgliedern und Angehörigen vermittelt werden. 

 



(3) Im Rahmen der Personalauswahl und der Personalentwicklung werden die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Vielfältigkeit („Diversity“) berücksichtigt. Die entsprechenden Prozesse 
sind transparent und vermeiden weitestmöglich nicht wissentliche Einflüsse („unconscious 
bias“).  
 

(4) Für den wissenschaftlichen Nachwuchs werden geeignete Betreuungsstrukturen und -konzepte 
etabliert. Es werden eine aufrichtige Bearbeitung für die Laufbahn und weitere Karrierewege so-
wie Weiterbildungsmöglichkeiten und Mentoring für das wissenschaftliche und wissenschafts-
akzessorische1 Personal angeboten.  

§ 4 Verantwortung der Leitung von wissenschaftlichen Arbeitseinheiten 

(1) Die Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitseinheit (z.B. Forschungsgruppen der HSPV NRW, 
Drittmittelprojekte) trägt die Verantwortung für die gesamte Einheit. Die Leitung ist für die Etab-
lierung einer angemessenen Kommunikationskultur und Organisationsstruktur verantwortlich, 
die gewährleistet, dass die Gruppe als Ganze ihre Aufgaben erfüllen und die dafür nötige Zusam-
menarbeit und Koordination erfolgen kann, wobei allen Mitgliedern ihre Rollen, Rechte und 
Pflichten bewusst sind. Durch eine angemessene Organisationsstruktur muss gesichert werden, 
dass die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Konfliktregelung und Qualitätssicherung eindeutig zu-
gewiesen sind und tatsächlich wahrgenommen werden.  

 
(2) Zur Leitungsaufgabe gehören insbesondere auch die Gewährleistung der angemessenen indivi-

duellen – in das Gesamtkonzept der jeweiligen Einheit eingebetteten – Betreuung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses sowie die Karriereförderung des wissenschaftlichen und wissen-
schaftsakzessorischen Personals. Für jede oder jeden von ihnen muss es in der wissenschaftli-
chen Arbeitseinheit eine primäre Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner geben. Macht-
missbrauch und das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen sind durch geeignete organisa-
torische Maßnahmen zu verhindern.  

 
(3) Die Größe und die Organisation der wissenschaftlichen Arbeitseinheit sind so gestaltet, dass die 

Leitungsaufgaben, insbesondere die Kompetenzvermittlung, die wissenschaftliche Begleitung 
sowie die Aufsichts- und Betreuungspflichten, angemessen wahrgenommen werden können. 
Forschende gleich welcher Art genießen ein der Karrierestufe angemessenes Verhältnis von Un-
terstützung und Eigenverantwortung. Ihnen kommt ein adäquater Status mit entsprechenden 
Mitwirkungsrechten zu. Sie werden durch zunehmende Selbstständigkeit in die Lage versetzt, 
ihre Karriere zu gestalten. 

 
(4) Die Veröffentlichung und Verwertung der wissenschaftlichen Ergebnisse, die durch die Zusam-

menarbeit in einer Arbeitseinheit entstanden sind, ist so zu gestalten, dass die individuellen 
Rechte (z. B. Urheberrechte) aller ihrer Mitglieder – auch nach ihrem Ausscheiden – berücksich-
tigt und kenntlich werden. 

                                                       
1 Akzessorisches Personal = studiertes und nicht studiertes Personal, das zum Funktionieren des Wissen-
schaftsbetriebes notwendig ist. 
 



§ 5 Leistungsdimensionen und Bewertungskriterien 

(1) Für die Bewertung der Leistung von Forschenden ist ein mehrdimensionaler Ansatz erforderlich. 
Bei der Bewertung der Leistung sollen Qualität und Originalität stets Vorrang vor Quantität ha-
ben. Quantitative Indikatoren sollen nur reflektiert in die Gesamtbewertung einfließen und sind 
insbesondere disziplinspezifisch zu beurteilen.  
 

(2) Neben der wissenschaftlichen Leistung, insbesondere in Form der Gewinnung von Erkenntnis-
sen und ihrer kritischen Reflexion, können weitere Aspekte Berücksichtigung finden, wie z. B. 
das Engagement in der Lehre, der akademischen Selbstverwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit, 
dem Ideen-, Wissens- und Technologietransfer; auch Beiträge im gesamtgesellschaftlichen Inte-
resse können gewürdigt werden. Einbezogen werden auch die wissenschaftliche Haltung der 
Forschenden wie Erkenntnisoffenheit und Risikobereitschaft. Persönliche, familien- oder ge-
sundheitsbedingte Ausfallzeiten oder dadurch verlängerte Ausbildungs- oder Qualifikationszei-
ten, alternative Karrierewege oder vergleichbare Umstände werden angemessen berücksich-
tigt. Soweit freiwillig angegeben, werden – neben den Kategorien des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes – auch weitere individuelle Besonderheiten in Lebensläufen in die Urteilsbil-
dung einbezogen. 

§ 6 Ombudspersonen für gute wissenschaftliche Praxis  

Die HSPV NRW bestellt zwei hauptamtlich Lehrende als unabhängige Ombudspersonen sowie 
zwei Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter (im Folgenden „Vertretungen“) in Fragen guter wis-
senschaftlicher Praxis und in Fragen vermuteten wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Es wird hin-
reichend Sorge dafür getragen, dass die Ombudspersonen und ihre Vertretungen an der HSPV 
NRW bekannt sind. 
Weitere bzw. die konkreten Regelungen zum Themenbereich der „Ombudspersonen“ finden 
sich in § 7 und §§ 18, 19 dieser Ordnung sowie insbesondere in der „Geschäftsordnung für Om-
budspersonen an der HSPV NRW“. 

§ 7 Aufgaben der Ombudspersonen für gute wissenschaftliche Praxis  

Als neutrale und qualifizierte Vertrauenspersonen beraten die Ombudspersonen bzw. ggfs. ihre 
Vertretungen sowohl allgemein zu Fragen der guten wissenschaftlichen Praxis in Bezug auf For-
schungsaktivitäten, die an der HSPV NRW angesiedelt sind, als auch speziell in Fällen, in denen 
sie Kenntnis über ein vermutetes wissenschaftliches Fehlverhalten erlangen.  
Weitere bzw. die konkreten Regelungen zum Themenbereich der „Ombudspersonen“ finden 
sich in § 6 und §§ 18, 19 dieses Kodexes sowie insbesondere in der „Geschäftsordnung für Om-
budspersonen an der HSPV NRW“. 

§ 8 Phasenübergreifende Qualitätssicherung 

(1) Die Forschenden führen jeden Teilabschnitt im Forschungsprozess lege artis durch. Wenn wis-
senschaftliche Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden (im engeren Sinne in Form 
von Publikationen, aber auch im weiteren Sinne über andere Kommunikationswege), werden 
stets die angewandten Mechanismen der Qualitätssicherung entsprechend der üblichen fach-
spezifischen Standards dargelegt. Dies gilt insbesondere, wenn neue Methoden entwickelt wer-
den. 



 
(2) Kontinuierliche, forschungsbegleitende Qualitätssicherung bezieht sich insbesondere auf die 

Einhaltung fachspezifischer Standards und etablierter Methoden, auf Prozesse wie die Erhe-
bung, Prozessierung und Analyse von Forschungsdaten, die Auswahl und Nutzung von For-
schungssoftware, deren Entwicklung sowie deren Programmierung. Wenn Forschende Erkennt-
nisse öffentlich zugänglich gemacht haben und ihnen dazu im Nachgang Unstimmigkeiten oder 
Fehler auffallen, berichtigen sie diese. Bieten die Unstimmigkeiten oder Fehler Anlass für die Zu-
rücknahme einer Publikation, wirken die Forschenden bei dem entsprechenden Verlag oder 
dem Infrastrukturanbieter, etc. schnellstmöglich darauf hin, dass die Korrektur beziehungs-
weise die Zurücknahme erfolgt und entsprechend kenntlich gemacht wird. Gleiches gilt, sofern 
die Forschenden von Dritten auf solche Unstimmigkeiten oder Fehler hingewiesen werden.  

 
(3) Die Herkunft von im Forschungsprozess verwendeten Daten, Organismen, Materialien und Soft-

ware wird kenntlich gemacht und die Nachnutzung belegt; die Originalquellen werden zitiert. 
Art und Umfang von im Forschungsprozess entstehenden Forschungsdaten werden beschrie-
ben. Der Umgang mit ihnen wird, entsprechend den Vorgaben im betroffenen Fach, ausgestal-
tet. Der Quellcode von öffentlich zugänglicher Software muss persistent, zitierbar und doku-
mentiert sein, sofern dies möglich und zumutbar ist. Dass Ergebnisse beziehungsweise Erkennt-
nisse durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bzw. Forschende repliziert bezie-
hungsweise bestätigt werden können (beispielsweise mittels einer ausführlichen Beschreibung 
von Materialien und Methoden), ist – abhängig von dem betroffenen Fachgebiet – essenzieller 
Bestandteil der Qualitätssicherung.  

§ 9 Akteure, Verantwortlichkeiten und Rollen 

(1) Die Rollen und die Verantwortlichkeiten der an einem Forschungsvorhaben beteiligten Perso-
nen sowie des wissenschaftsakzessorischen Personals müssen zu jedem Zeitpunkt eines For-
schungsvorhabens klar sein. 
 

(2) Die Beteiligten eines Forschungsvorhabens stehen in einem regelmäßigen Austausch. Sie legen 
ihre Rollen und Verantwortlichkeiten in geeigneter Weise fest und passen diese, sofern erforder-
lich, an. Eine Anpassung ist insbesondere angezeigt, wenn sich der Arbeitsschwerpunkt einer/ei-
nes Beteiligten des Forschungsvorhabens verändert. 

§ 10 Forschungsdesign, Methoden und Standards 

(1) Forschende berücksichtigen bei der Planung eines Vorhabens den aktuellen Forschungsstand 
umfassend und erkennen ihn an. Die Identifikation relevanter und geeigneter Forschungsfragen 
und -methodik setzt sorgfältige Recherche nach bereits öffentlich zugänglich gemachten For-
schungsleistungen voraus.  
 

(2) Zur Beantwortung von Forschungsfragen wenden Forschende wissenschaftlich fundierte und 
nachvollziehbare Methoden an. Sofern erforderlich werden die für die Anwendung einer Me-
thode notwendigen spezifischen Kompetenzen gegebenenfalls über entsprechend enge Koope-
rationen abgedeckt. Bei der Entwicklung und Anwendung neuer Methoden legen sie besonderen 
Wert auf die Qualitätssicherung und Etablierung von Standards. Die Etablierung von Standards 



bei Methoden, bei der Anwendung von Software, der Erhebung von Forschungsdaten sowie der 
Beschreibung von Forschungsergebnissen bildet eine wesentliche Voraussetzung für die Ver-
gleichbarkeit und Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen. 

 
(3) Methoden zur Vermeidung von (unbewussten) Verzerrungen bei der Interpretation von Befun-

den, werden, soweit möglich, angewandt. Forschende prüfen, ob und, wenn ja, inwiefern Ge-
schlecht und Vielfältigkeit für das Forschungsvorhaben (mit Blick auf Methoden, das Arbeitspro-
gramm, die Ziele etc.) bedeutsam sein können. Bei der Interpretation von Befunden werden die 
jeweiligen Rahmenbedingungen berücksichtigt.  

 
(4) Die HSPV NRW stellt hierfür die erforderlichen Rahmenbedingungen sicher. 

§ 11 Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen, Nutzungsrechte  

(1) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen mit der verfassungsrechtlich gewährten For-
schungsfreiheit verantwortungsvoll um. Sie berücksichtigen Rechte und Pflichten, insbeson-
dere solche, die aus gesetzlichen, insbesondere datenschutzrechtlichen Vorgaben, aber auch 
aus Verträgen mit Dritten resultieren, und holen, sofern erforderlich, Genehmigungen und Ethik-
voten ein und legen diese vor. Im Hinblick auf Forschungsvorhaben sollten eine gründliche Ab-
schätzung der Forschungsfolgen und die Beurteilung der jeweiligen ethischen Aspekte erfolgen. 
Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen eines Forschungsvorhabens zählen auch die doku-
mentierten Vereinbarungen über die Nutzungsrechte an aus ihm hervorgehenden Forschungs-
daten und Forschungsergebnissen. 
 

(2) Forschende machen sich die Gefahr des Missbrauchs von Forschungsergebnissen kontinuierlich 
bewusst. Ihre Verantwortung beschränkt sich dabei nicht auf die Einhaltung rechtlicher Vorga-
ben, sondern umfasst auch die Verpflichtung, ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Fähigkeiten so 
einzusetzen, dass Risiken erkannt, abgeschätzt und bewertet werden können. Dabei berücksich-
tigen sie insbesondere die mit sicherheitsrelevanter Forschung (dual use2) verbundenen As-
pekte. Die HSPV NRW trägt die Verantwortung für die Regelkonformität des Handelns ihrer Mit-
glieder und Angehörigen und befördert diese durch geeignete Organisationsstrukturen. Insofern 
werden verbindliche Grundsätze für Forschungsethik und Verfahren für die entsprechende Be-
urteilung von Forschungsvorhaben entwickelt. 

 
(3) Forschende treffen zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt im Forschungsvorhaben dokumen-

tierte Vereinbarungen über die Nutzungsrechte. Die Nutzung steht insbesondere der oder dem 
Forschenden zu, die/der sie erhebt. 

 
(4) Im Rahmen eines laufenden Forschungsprojekts entscheiden auch die Nutzungsberechtigten 

(insbesondere nach Maßgabe datenschutzrechtlicher Bestimmungen), ob Dritte Zugang zu den 
Daten erhalten sollen. Sind an dem Vorgang der Datenerhebung mehrere Institutionen beteiligt, 
ist die Frage der Aufbewahrung sowie der Zugangs- und Nutzungsrechte vertraglich zu regeln. 

                                                       
2 https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/sicherheitsrelevante_forschung/index.html 



§ 12 Dokumentation  

(1) Forschende dokumentieren alle für das Zustandekommen eines Forschungsergebnisses rele-
vanten Informationen so nachvollziehbar, wie dies im betroffenen Fachgebiet erforderlich und 
angemessen ist, um das Ergebnis überprüfen und bewerten zu können. 
 

(2) Forschende sichern in Forschungsvorhaben erhobene Daten und generiertes Wissen, bezie-
hungsweise Forschungsergebnisse sowie die ihnen zugrunde liegenden, zentralen Materialien 
und gegebenenfalls die eingesetzte Software, wann immer möglich und unter Berücksichtigung 
von §11, (digital) auffindbar, (digital) zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar (fin-
dable, accessible, interoperable and reusable (FAIR). Bei der Entwicklung von Forschungssoft-
ware wird der Quellcode dokumentiert, soweit dies möglich und zumutbar ist. 

 
(3) Grundsätzlich dokumentieren sie daher auch Einzelergebnisse, die die Forschungshypothese 

nicht stützen. Eine Selektion vor Ergebnissen ist in diesem Zusammenhang zu unterlassen. So-
fern für die Überprüfung und Bewertung konkrete fachliche Empfehlungen existieren, nehmen 
die Forschenden die Dokumentation entsprechend der jeweiligen Vorgaben vor. Wird die Doku-
mentation diesen Anforderungen nicht gerecht, werden die Einschränkungen und die Gründe 
dafür nachvollziehbar dargelegt. Dokumentationen und Forschungsergebnisse dürfen nicht ma-
nipuliert werden; sie sind bestmöglich gegen Manipulation zu schützen.  

 
(4) Um eine Replikation zu ermöglichen, werden seitens der Forschenden die notwendigen Infor-

mationen über verwendete oder entstehende Forschungsdaten, die Methoden-, Auswertungs- 
und Analyseschritte sowie gegebenenfalls die Entstehung der Hypothesen hinterlegt, die Nach-
vollziehbarkeit von Zitationen gewährleistet und, soweit möglich, Dritten den Zugang zu diesen 
Informationen gestattet. 

 
(5) Die HSPV NRW stellt hierfür die erforderlichen Rahmenbedingungen sicher. 

 

§ 13 Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen  

(1) Grundsätzlich bringen Forschende alle Ergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs ein. Sie ent-
scheiden in eigener Verantwortung, – unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten des betroffe-
nen Fachgebiets –, inwieweit im Einzelfall Gründe bestehen, von diesem Grundsatz abzuwei-
chen und von einer öffentlichen Zugänglichmachung abzusehen; die Entscheidung darf nicht 
von Dritten abhängig gemacht werden. Rechtliche Vorgaben, die einer – vollständigen oder teil-
weisen – Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit oder Teile der Öffentlichkeit entgegenste-
hen, sind dabei zu beachten (insbesondere Verschlusssachen, dienstlich-vertrauliche Daten o-
der Dienstgeheimnisse). Hierbei sind im Rahmen der Schranken der Wissenschaftsfreiheit auch 
entsprechende Verpflichtungen zur Vertraulichkeit von Daten durch die Aufsichtsbehörde der 
HSPV NRW zu beachten.  
 

(2) Ist eine Entscheidung, Ergebnisse öffentlich zugänglich zu machen, erfolgt, beschreiben For-
schende diese vollständig und nachvollziehbar entsprechend einer ihrer Fachdisziplin spezifi-



schen Dokumentation. Dazu gehört es auch, soweit dies möglich und zumutbar ist, die den Er-
gebnissen zugrunde liegenden Forschungsdaten, Materialien und Informationen, die ange-
wandten Methoden sowie eingesetzte Software verfügbar zu machen und Arbeitsabläufe um-
fänglich darzulegen. Selbst programmierte Software wird unter Angabe des Quellcodes öffent-
lich zugänglich gemacht, soweit dies möglich und zumutbar ist. Eigene und fremde Vorarbeiten 
weisen die Forschenden vollständig und korrekt nach. 

 
(3) Einschränkungen mit Blick auf die öffentliche Zugänglichmachung können sich im Kontext von 

Patentanmeldungen ergeben. Sofern eigens entwickelte Forschungssoftware für Dritte bereit-
gestellt werden soll, wird diese mit einer angemessenen Lizenz versehen. 

 
(4) Dem Gedanken „Qualität vor Quantität“ Rechnung tragend, vermeiden Forschende unangemes-

sen kleinteilige Publikationen. Sie beschränken die Wiederholung der Inhalte ihrer Publikatio-
nen als (Co-) Autorinnen und (Co-)Autoren auf den für das Verständnis des Zusammenhangs er-
forderlichen Umfang. Sie zitieren ihre zuvor bereits öffentlich zugänglich gemachten Ergebnisse, 
sofern darauf nach dem disziplinspezifischen Selbstverständnis nicht ausnahmsweise verzich-
tet werden darf. 

§ 14 Autorschaft 

(1) Autorin oder Autor ist, wer einen genuinen, nachvollziehbaren Beitrag zu dem Inhalt einer wis-
senschaftlichen Text-, Daten- oder Softwarepublikation geleistet hat. Alle Autorinnen und Auto-
ren achten und wirken, soweit möglich, darauf hin, dass ihre Forschungsbeiträge von den Verla-
gen beziehungsweise den Infrastrukturanbietern so gekennzeichnet werden, dass sie von Nut-
zerinnen und Nutzern zitiert werden können. 
 

(2) Autorinnen und Autoren wissenschaftlicher Veröffentlichungen tragen die Verantwortung für 
deren Inhalt stets gemeinsam. Eine sogenannte "Ehrenautorschaft" ist ausgeschlossen.  

 
(3) Der Beitrag muss zu dem wissenschaftlichen Inhalt der Publikation geleistet werden. Wann ein 

Beitrag genuin und nachvollziehbar ist, ist in jedem Einzelfall gesondert zu prüfen und hängt von 
dem betroffenen Fachgebiet ab. Ein nachvollziehbarer, genuiner Beitrag liegt insbesondere vor, 
wenn eine forschende Person in wissenschaftserheblicher Weise an 

 
• der Entwicklung und Konzeption des Forschungsvorhabens oder  
• der Erarbeitung, Erhebung, Beschaffung, Bereitstellung der Daten, der Software, der 

Quellen oder  
• der Analyse/Auswertung oder Interpretation der Daten, Quellen und an den aus diesen 

folgenden Schlussfolgerungen oder 
• am Verfassen des Manuskripts mitgewirkt hat. 

 
(4) Reicht ein Beitrag nicht aus, um eine Autorschaft zu rechtfertigen, kann diese Unterstützung in 

Fußnoten, im Vorwort oder im Acknowledgement angemessen anerkannt werden. 
 

(5) Eine Leitungs- oder Vorgesetztenfunktion begründet für sich allein keine Mitautorschaft. For-
schende verständigen sich, wer Autorin oder Autor der Forschungsergebnisse werden soll. Die 



Verständigung über die Reihenfolge der Autorinnen und Autoren erfolgt rechtzeitig, anhand 
nachvollziehbarer Kriterien unter Berücksichtigung der Konventionen jedes Fachgebiets.  

 
(6) Alle Autorinnen und Autoren müssen der finalen Fassung des zu publizierenden Werks zustim-

men; sie tragen für die Publikation die gemeinsame Verantwortung, es sei denn, es wird aus-
drücklich anders ausgewiesen. Ohne hinreichenden Grund darf eine erforderliche Zustimmung 
zu einer Publikation von Ergebnissen nicht verweigert werden. Die Verweigerung der Zustim-
mung muss mit einer nachprüfbaren Kritik an Daten, Methoden oder Ergebnissen begründet 
werden. 

§ 15 Publikationsorgan 

Autorinnen und Autoren wählen ein Publikationsorgan – unter Berücksichtigung seiner Qualität 
und Sichtbarkeit im jeweiligen Diskursfeld – sorgfältig aus. Personen, die die Funktion von Her-
ausgeberinnen und Herausgebern übernehmen, prüfen sorgfältig, für welche Publikationsor-
gane sie diese Aufgabe übernehmen. Die wissenschaftliche Qualität eines Beitrags hängt nicht 
von dem Publikationsorgan ab, in dem er öffentlich zugänglich gemacht wird. Neue oder unbe-
kannte Publikationsorgane werden auf ihre Seriosität hin geprüft. Ein entscheidendes Prüfkrite-
rium ist, ob das Publikationsorgan eigene Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis etab-
liert hat.  Neben Büchern und Fachzeitschriften kommen als Publikationsorgan insbesondere 
auch Fachrepositorien, Daten- und Softwarerepositorien sowie Blogs in Betracht. 

§ 16 Vertraulichkeit und Neutralität bei Begutachtungen und Beratungen 

(1) Begutachtende, die insbesondere eingereichte Förderanträge, Manuskripte oder die Ausgewie-
senheit von Personen beurteilen, sind diesbezüglich zu strikter Vertraulichkeit verpflichtet. Die 
Vertraulichkeit der fremden Inhalte, zu denen die Gutachterin / der Gutachter beziehungsweise 
das Gremienmitglied Zugang erlangt, schließt die Weitergabe an Dritte und die eigene Nutzung 
aus.  

(2) Gutachtende zeigen etwaige Interessenskonflikte oder Befangenheiten, die in Bezug auf das be-
gutachtete Forschungsvorhaben bzw. Manuskript oder die Person beziehungsweise den Gegen-
stand der Beratung begründet sein könnten, unverzüglich bei der zuständigen Stelle an und le-
gen alle Tatsachen offen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen können. Die Verpflich-
tung zur Vertraulichkeit und zur Offenlegung von Tatsachen, die die Besorgnis einer Befangen-
heit begründen können, gilt auch für Mitglieder in wissenschaftlichen Beratungs- und Entschei-
dungsgremien. 

§ 17 Archivierung 

(1) Forschende sichern öffentlich zugänglich gemachte Forschungsdaten beziehungsweise For-
schungsergebnisse sowie die ihnen zugrunde liegenden, zentralen Materialien und gegebenen-
falls die eingesetzte (Forschungs-)Software, gemessen an den Standards des betroffenen Fach-
gebiets, in adäquater Weise und bewahren sie für einen angemessenen Zeitraum auf. Die HSPV 
NRW stellt sicher, dass die erforderliche Infrastruktur vorhanden ist, die die Archivierung ermög-
licht. Eine entsprechende Datenbank wird aufgebaut und eingesetzt werden.  
 



(2) Primärdaten als Grundlagen für Veröffentlichungen sind auf haltbaren und gesicherten Trägern 
in der Institution, in der sie entstanden sind, für zehn Jahre ab Herstellung des öffentlichen Zu-
gangs aufzubewahren.  

 
(3) Sofern nachvollziehbare Gründe dafür existieren, bestimmte Daten nicht aufzubewahren, legen 

die Forschenden dies dar. Dies gilt auch für eine verkürzte Aufbewahrung von Daten. 
 

§ 18 Hinweisgebende und von Vorwürfen Betroffene 

Die zuständigen Stellen an der HSPV NRW, die einen Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
überprüfen, setzen sich in geeigneter Weise sowohl für den Schutz des Hinweisgebenden als auch 
der/des von den Vorwürfen Betroffenen ein.  

Hinsichtlich dieses Themenkomplexes wird auf die „Geschäftsordnung für Ombudspersonen an der 
HSPV NRW“ hingewiesen. 

§ 19 Verfahren in Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens 

Die HSPV NRW etabliert ein Verfahren zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhal-
tens. Dies richtet sich nach der Geschäftsordnung für Ombudspersonen. Mitglieder und Angehörige 
der HSPV NRW sowie assoziierte Mitglieder der Institute der HSPV NRW, die begründete Anhalts-
punkte für ein wissenschaftliches Fehlverhalten von anderen Mitgliedern und Angehörigen der HSPV 
NRW haben, wenden sich direkt (auch bei anonymen Hinweisen) an die Ombudspersonen der HSPV 
NRW oder das von der DFG eingesetzte Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft“3. 

Es wird auf die „Geschäftsordnung für Ombudspersonen an der HSPV NRW“ hingewiesen. 

§ 20 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der HSPV 
NRW in Kraft. Gleichzeitig löst diese Ordnung die Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Pra-
xis der FHöV NRW vom 12.05.2012, beschlossen durch die Kommission für Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben des Senats der FHöV NRW, ab. 

 
Martin Bornträger 
-Präsident- 
 

                                                       
3 https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/ 



Geschäftsordnung für Ombudspersonen an der HSPV NRW entsprechend 
den §§ 6, 7, 18, 19 der Ordnung über die Sicherung der guten  

wissenschaftlichen Praxis an der HSPV                                                                                  
(sog. Kodex gute wissenschaftliche Praxis) 

 
§ 1 Allgemeines 
 
Nicht jeder Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis stellt ein wissenschaftliches 
Fehlverhalten dar. Als wissenschaftliches Fehlverhalten kommen nur solche vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verstöße in Betracht, die in einem Regelwerk niedergelegt sind. Diese Geschäftsord-
nung für Ombudspersonen ist als solch ein Regelwerk im Sinne des § 19 der „Umsetzung des ‚Kodex: 
Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis‘ an der HSPV NRW“ zu betrachten. Hierzu 
wird auch auf § 1 der Ordnung über die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis an der HSPV 
(sog. Kodex gute wissenschaftliche Praxis) verwiesen. 

§ 2 Geltungsbereich 

An der HSPV angesiedelte Forschung ist neben intern oder extern geförderter Forschung auch solche 
Forschung von Mitgliedern der HSPV, die im Rahmen ihres Forschungsauftrages ohne Förderung 
Forschung durchführen. Nebenamtlich Lehrende, die Forschung an der HSPV NRW betreiben, sind 
eingeschlossen. Forschung, die an anderen wissenschaftlichen Einrichtungen angesiedelt ist, ist 
ausgenommen.  
 
§ 3 Aufgabenfeld  
 
(1) In ihrer Rolle als neutrale, unparteiische und qualifizierte Vertrauens- und Schiedspersonen be-

raten die Ombudspersonen allgemein zu Fragen der guten wissenschaftlichen Praxis in Bezug 
auf Forschungsaktivitäten, die an der HSPV NRW angesiedelt sind. Sie klären in Konfliktfällen 
über Standards dieser Ordnung und der Ordnung über die Sicherung der guten wissenschaftli-
chen Praxis an der HSPV (sog. Kodex gute wissenschaftliche Praxis) an der HSPV NRW auf und 
versuchen, zwischen den Beteiligten zu vermitteln, um Streitigkeiten zu befrieden, und für die 
Gegenwart und Zukunft auf die Einhaltung der Standards dieser Ordnung hinzuwirken. Sie wer-
den speziell in den Fällen tätig, in denen sie Kenntnis über ein vermutetes wissenschaftliches 
Fehlverhalten erlangen. Die Ombudspersonen tragen, soweit möglich, zur lösungsorientierten 
Konfliktvermittlung bei. Sie arbeiten unabhängig und nicht weisungsgebunden. Sie beraten die 
Betroffenen unter Hinweis auf ihre Rechte auf Vertraulichkeit über die Chancen einer solchen 
Vermittlung.  

 
(2) Darüber hinaus stehen die Ombudspersonen den Mitgliedern und Angehörigen der HSPV NRW 

für ein Gespräch über einen Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens oder eine entspre-
chende Beratung über die für eine gute wissenschaftliche Praxis zu beachtenden Regeln oder für 
die Vermittlung in einem diesbezüglichen Konflikt zur Verfügung. Die Ombudspersonen haben 
eventuelle Vorwürfe unter Plausibilitätsgesichtspunkten auf Bestimmtheit und Bedeutung zu 
prüfen und die Ratsuchenden über weitere Vorgehensmöglichkeiten zu beraten. Die Ombuds-
personen sind auch Vertrauenspersonen für Personen, die sich informieren möchten, ob ein Ver-
halten Dritter einen Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis darstellt. Die Ombudsper-
sonen sollen darauf hinweisen, dass wissentlich falsche Verdächtigungen oder unangemessener 
Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten ihrerseits wissenschaftliches Fehlverhalten dar-



stellen können. Auch diejenigen, die sich dem Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens aus-
gesetzt sehen, können sich für eine Aussprache oder eine Beratung an die Ombudspersonen 
wenden.  

 
(3) Die Ombudspersonen greifen auch selbständig einschlägige Hinweise auf, von denen sie unmit-

telbar oder mittelbar über Dritte Kenntnis erlangen, und führen Gespräche mit den Beteiligten. 
In Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens, in denen Beratungen und Vermittlungen 
nicht hinreichend sind, um die Ziele dieser Ordnung angemessen zu verfolgen, können die Om-
budspersonen nach § 19 der Ordnung über die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis 
an der HSPV (sog. Kodex gute wissenschaftliche Praxis) bzw. nach den nachfolgenden Vorschrif-
ten dieser Geschäftsordnung tätig werden.  

 
(4) Bei Anhaltspunkten für ein wissenschaftliches Fehlverhalten beraten die Ombudspersonen 

(auch) die Verantwortlichen bei der Korrektur und Aufklärung und bei Maßnahmen der Vermei-
dung entsprechender Fehler für die Zukunft. Sie sollen die Verantwortlichen darauf hinweisen, 
dass selbst ergriffene Maßnahmen, die geeignet sind, Fehler zu beheben oder ihre Konsequen-
zen zu minimieren, andere Maßnahmen nach dieser Ordnung entbehrlich machen können oder 
ein Kriterium dafür sind, diese abzumildern. Insbesondere in Fällen, in denen die oder der Ver-
antwortliche sich selbst zum Zwecke der Beratung an eine Ombudsperson wendet und deren 
Ratschlägen folgt, sollte in minder schweren Fällen von einem Verfahren nach § 19 der Ordnung 
über die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis an der HSPV (sog. Kodex gute wissen-
schaftliche Praxis) bzw. § 7 dieser Geschäftsordnung abgesehen werden.  

 
(5) Die Ombudspersonen sind verpflichtet, ihr Handeln unter Berücksichtigung des Persönlichkeits-

schutzes von informierenden und betroffenen Personen zu dokumentieren. 
 

(6) Im Allgemeinen haben die Ombudspersonen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben strikte Ver-
traulichkeit zu wahren (Wahrung der Verschwiegenheit). Die Ombudspersonen können sich – 
unter Wahrung dieses Grundsatzes – über Fragen der Auslegung dieser Ordnung untereinander 
austauschen sowie durch den „Ombudsman für die Wissenschaft“ (DFG) beraten lassen. 

§ 4 Verfahren zur Bestellung der Ombudspersonen 

(1) Die HSPV NRW bestellt zwei hauptamtlich Lehrende als Ombudspersonen und die gleiche Anzahl 
an Stellvertreterinnen bzw. -vertretern (im Folgenden „Vertretungen“) in Fragen guter wissen-
schaftlicher Praxis und in Fragen vermuteten wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Interessierte 
Personen haben die Möglichkeit, sich bei der Kommission für Forschungs- und Entwicklungsauf-
gaben um dieses Amt zu bewerben, die Kommission für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 
hat zudem das Recht, proaktiv Vorschläge zu machen. Zu Ombudspersonen bzw. Vertretungen 
(s. Absatz 2) können integre Forschende bestellt werden. Bei der Bestellung sollten auch die an 
der HSPV NRW vertretenen Fächerkulturen berücksichtigt werden. 
 

(2) Die Kommission für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben legt dem Senat eine nach Eignung 
priorisierte Liste der Bewerberinnen und Bewerber mit einer fachlich-inhaltlichen Begründung 
der Priorisierung und unter Wahrung von Gleichheitsgrundsätzen vor. Der Senat wählt zwei Per-
sonen aus diesem Kreis der Bewerberinnen und Bewerber aus. Der Präsident oder die Präsiden-
tin bestellt sodann diese zwei Personen als Ombudspersonen für gute wissenschaftliche Praxis 
der HSPV NRW und die gleiche Anzahl an Stellvertreterinnen und -vertretern dieser Ombudsper-
sonen. Die Bestellung erfolgt für vier Jahre mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Niederlegung 
des Amtes. Eine Wiederwahl bzw. eine einmalige erneute Bestellung sind möglich. Scheidet eine 



Ombudsperson aus dem Amt vorzeitig aus, so schlägt die Kommission für Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben dem Senat für die verbleibende Amtszeit eine weitere Person als Ombuds-
person vor, der den Vorschlag dem Präsidenten oder der Präsidentin zur Bestellung vorlegt. Die 
Bestellung erfolgt für vier Jahre; eine Wiederwahl bzw. eine einmalige erneute Bestellung sind 
möglich. 

 
(3) Die Ombudspersonen und ihre Vertretungen dürfen während der Ausübung dieses Amtes nicht 

Mitglied des Präsidiums, der später zu bildenden Untersuchungskommission (s.u., § 7 Abs. 12), 
des Senats oder eines Fachbereichsrats der HSPV NRW oder von diesen Beauftragte sein sowie 
nicht die Funktion des Datenschutzbeauftragten innehaben oder die Funktion einer Abteilungs-
leitung an der HSPV NRW wahrnehmen. Ausgeschlossen sind auch Personen, die im Bereich der 
Selbstverwaltung mit wissenschaftsorganisatorischen Aufgaben befasst sind (Vorsitzende der 
Kommission für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben inkl. Stellvertreterin bzw. Stellvertre-
ter, Sprecherinnen bzw. Sprecher der Institute inkl. deren Stellvertreterinnen bzw. Stellvertre-
ter).  

 
(4) Die Bestellung der Ombudspersonen und ihrer Vertretungen wird hochschulöffentlich unter An-

gabe der Erreichbarkeit bekannt gemacht, u. a. auf der Homepage der HSPV NRW. Die Ombuds-
personen erhalten vom Präsidium der HSPV NRW die erforderliche Unterstützung und Akzep-
tanz bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Zur Steigerung der Funktionsfähigkeit des Ombuds-
wesens sollen Maßnahmen zur anderweitigen Entlastung amtierender Ombudspersonen und 
Stellvertretungen ergriffen werden. Daher erhalten die Ombudspersonen ein angemessenes De-
putat von je mindestens 5 LVS jährlich. Nach erfolgter Evaluation am Ende des jeweiligen Studi-
enjahres kann auf Vorschlag der Forschungskommission die Höhe des Deputats durch das Prä-
sidium angepasst werden. Zudem sollen Weiterbildungsmöglichkeiten, insbesondere zu Kon-
fliktmanagement und Mediation, ermöglicht werden". 

 
(5) Für den Fall der Besorgnis der Befangenheit oder der Verhinderung übernehmen die Vertretun-

gen die Aufgaben der betroffenen Ombudsperson. Die Frage, ob die Besorgnis der Befangenheit 
besteht, beurteilt sich nach Maßgabe der § 20, § 21 VwVfG NRW. Im Zweifel entscheidet das Prä-
sidium über die Frage der Befangenheit. Im Falle persönlicher Befangenheit weist eine Ombuds-
person auf die Möglichkeit hin, sich an die jeweils andere Ombudsperson zu wenden. Auch in 
anderen geeigneten Fällen kann eine Ombudsperson die Beteiligten darauf hinweisen. Gegebe-
nenfalls weist die Ombudsperson darauf hin, dass es auch eine Vertretung für den Fall der Be-
sorgnis der Befangenheit oder Verhinderung einer Ombudsperson gibt. Mitglieder und Angehö-
rige haben zudem das Recht, sich alternativ an das Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft“ 
(DFG) zu wenden.  

 
(6) Wünschenswerte Voraussetzungen bzw. Empfehlungen für die Auswahl/Zusammensetzung der 

Ombudspersonen 
• Fachliche Qualifikation, i.d.R. nachgewiesen durch wissenschaftliche Veröffentlichun-

gen  
• Bereitschaft zur Weiterbildung (zwingend) 
• Mindestens eine Person mit empirischer Forschungserfahrung  
• i.d.R. mindestens eine Professorin bzw. ein Professor  
• Leitungserfahrung in der Durchführung von Forschungsvorhaben 

Die Ombudspersonen erhalten ein angemessenes Deputat, welches jährlich durch das das Präsi-
dium per Beschluss festgelegt wird. 



§ 5 Hinweisgebende und von Vorwürfen Betroffene 

(1) Die zuständigen Stellen der HSPV NRW, die einen Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
überprüfen (Ombudspersonen, Untersuchungskommission, s.u., § 7 Abs. 12), setzen sich in ge-
eigneter Weise für den Schutz sowohl der Hinweisgebenden als auch der/des von den Vorwürfen 
Betroffenen ein. Den zuständigen Stellen ist bewusst, dass die Durchführung eines Verfahrens 
und die abschließende, mögliche Verhängung von Sanktionen erhebliche Eingriffe in die Rechts-
güter der von den Vorwürfen Betroffenen darstellen können.  
 

(2) Die Anzeige der Hinweisgebenden muss in gutem Glauben erfolgen. Der/Dem Hinweisgebenden 
und dem von den Vorwürfen Betroffenen dürfen keine Nachteile für das eigene wissenschaftli-
che oder berufliche Fortkommen erwachsen. Für die von den Vorwürfen Betroffene Person gilt 
dies, bis ein Fehlverhalten erwiesen und festgestellt ist. Der Hinweisgebende ist von der unter-
suchenden Stelle (auch im Falle nicht erwiesenen wissenschaftlichen Fehlverhaltens) zu schüt-
zen, wenn die Anzeige nicht nachweislich wider besseres Wissen erfolgte. Bewusst unrichtig o-
der mutwillig erhobene Vorwürfe können selbst ein wissenschaftliches Fehlverhalten begrün-
den. Die Anzeige soll – insbesondere bei Nachwuchsforschenden – möglichst nicht zu Verzöge-
rungen während der Qualifizierung der/des Hinweisgebenden führen, die Erstellung von Quali-
fikationsarbeiten soll keine Benachteiligung erfahren; dies gilt auch für Arbeitsbedingungen so-
wie mögliche Vertragsverlängerungen. 

 
(3) Die/der Hinweisgebende muss über objektive Anhaltspunkte verfügen, dass möglicherweise ge-

gen Standards guter wissenschaftlicher Praxis verstoßen wurde. Kann die/der Hinweisgebende 
die Fakten nicht selbst prüfen oder bestehen in Hinsicht auf einen beobachteten Vorgang Unsi-
cherheiten bei der Interpretation der Ordnung über die Sicherung der guten wissenschaftlichen 
Praxis an der HSPV (sog. Kodex gute wissenschaftliche Praxis) wendet sich die/der Hinweisge-
bende zur Klärung des Verdachts an die Ombudspersonen der HSPV NRW oder an das Gremium 
„Ombudsman für die Wissenschaft“ (DFG). Eine anonym erhobene Anzeige kann nur dann in ei-
nem Verfahren überprüft werden, wenn die/der Hinweisgebende der Stelle, die den Verdacht 
prüft, belastbare und hinreichend konkrete Tatsachen vorträgt, die eine Überprüfung mit zu-
mutbarem Aufwand ermöglichen. 

 
(4) Ist die/der Hinweisgebende namentlich bekannt, behandelt die untersuchende Stelle den Na-

men vertraulich und gibt ihn nicht ohne entsprechendes Einverständnis (Textform) an Dritte her-
aus. Etwas anderes gilt nur, wenn hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder die/der von 
den Vorwürfen betroffene Person sich andernfalls nicht sachgerecht verteidigen kann, weil es 
hierfür ausnahmsweise auf die Identität der/des Hinweisgebenden ankommt. Bevor der Name 
der/des Hinweisgebenden offengelegt wird, wird sie/er darüber umgehend in Kenntnis gesetzt; 
die/der Hinweisgebende kann entscheiden, ob sie/er die Anzeige – bei abzusehender Offenle-
gung des Namens – zurückzieht. In diesem Fall erfolgt die Offenlegung nicht, es sei denn, es be-
steht eine gesetzliche Verpflichtung zur Offenlegung. Das Verfahren kann gleichwohl fortgeführt 
werden, wenn eine Interessenabwägung ergibt, dass dies im Interesse der wissenschaftlichen 
Integrität in Deutschland oder im berechtigten Interesse der HSPV NRW geboten ist. Die Vertrau-
lichkeit des Verfahrens erfährt Einschränkungen, wenn sich die/der Hinweisgebende mit dem 
Verdacht an die Öffentlichkeit wendet. Die untersuchende Stelle entscheidet im Einzelfall, wie 



sie mit der Verletzung der Vertraulichkeit durch die Hinweisgebende beziehungsweise den Hin-
weisgebenden umgeht. Ombudspersonen beraten Hinweisgebende dabei, wie sie unter Wah-
rung ihrer eigenen Anonymität zur weiteren Aufklärung beitragen können. 

§ 6 Wissenschaftliches Fehlverhalten   

(1) Im Zusammenhang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten wird auf § 1 der Ordnung über die Si-
cherung der guten wissenschaftlichen Praxis an der HSPV (sog. Kodex gute wissenschaftliche Pra-
xis) hingewiesen. Wissenschaftliches Fehlverhalten einer Person liegt darüber hinaus insbeson-
dere vor, wenn diese in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang vorsätzlich oder grob 
fahrlässig 

1. Falschangaben macht, 

2. sich fremde wissenschaftliche Leistungen unberechtigt zu eigen macht oder 

3. die Forschungstätigkeit anderer beeinträchtigt. 

(2) Als wissenschaftliches Fehlverhalten durch Falschangaben im Sinne des Abs. 1 S. 2 Nr. 1 gilt ins-
besondere das Erfinden von wissenschaftserheblichen Daten und/oder Forschungsergebnissen, 
oder das Verfälschen von wissenschaftserheblichen Daten und/oder Forschungsergebnissen. 
Das Verfälschen von Daten umfasst insbesondere das Verfälschen von Daten durch  
 

a) Unterdrücken und/oder Beseitigen von im Forschungsprozess gewonnenen Daten 
und/oder Ergebnissen, ohne dies offen zu legen, 
 

b) Manipulation einer Darstellung oder Abbildung, 
 
c) die inkongruente Darstellung von Bild und dazugehöriger Aussage, 
 
d) unrichtige wissenschaftsbezogene Angaben in einem Förderantrag oder im Rahmen der 

Berichtspflicht (einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck 
befindlichen Veröffentlichungen), soweit diese wissenschaftsbezogen sind, 

 
e) die Inanspruchnahme der (Mit-)Autorschaft einer bzw. eines anderen ohne deren bzw. 

dessen Einverständnis. 
 

(3) Als wissenschaftliches Fehlverhalten im Sinne des Abs. 1 S. 2 Nr. 2 gilt insbesondere das unbe-
rechtigte Zueigenmachen fremder wissenschaftlicher Leistungen durch: 
 

a) die ungekennzeichnete Übernahme von Inhalten Dritter ohne die gebotene Quellenan-
gabe („Plagiat“), 
 

b) die Ausbeutung bzw. unbefugte Verwendung von Forschungsansätzen, Forschungser-
gebnissen und Forschungsideen („Ideendiebstahl“), 

 
c) die unbefugte Weitergabe von wissenschaftlichen Daten, Theorien und Erkenntnissen 

an Dritte, 
 



d) die Anmaßung oder unbegründete Annahme einer Autor- oder Mitautorschaft, insbe-
sondere, wenn kein genuiner, nachvollziehbarer Beitrag zum wissenschaftlichen Inhalt 
der Publikation geleistet wurde, 

 
e) die Verfälschung des wissenschaftlichen Inhalts, 

 
f) die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Drit-

ten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsan-
satz noch nicht veröffentlicht ist. 

(4) Als wissenschaftliches Fehlverhalten im Sinne des Abs. 1 S. 2 Nr. 3 gilt insbesondere die Beein-
trächtigung der Forschung anderer, insbesondere durch 

a) Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich des Beschädigens, Zerstörens oder Ma-
nipulierens von Geräten, Unterlagen, Hardware, Software oder sonstiger Sachen, die an-
dere zu Forschungszwecken benötigen), 
 

b) Verfälschung oder unbefugte Beseitigung von Forschungsdaten oder Forschungsdoku-
menten, 

 
c) Verfälschung oder unbefugte Beseitigung der Dokumentation von Forschungsdaten. 

(5) Wissenschaftliches Fehlverhalten ergibt sich – bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit – auch aus 

a) der Mitautorschaft an einer Veröffentlichung, die Falschangaben im Sinne des Abs. 2 o-
der unberechtigt zu eigen gemachte fremde wissenschaftliche Leistungen im Sinne von 
Absatz 3 enthält, 
 

b) der Vernachlässigung der Aufsichtspflichten, wenn eine andere oder ein anderer objektiv 
den Tatbestand wissenschaftlichen Fehlverhaltens nach dieser Ordnung erfüllt hat und 
dies durch die erforderliche und zumutbare Aufsicht verhindert oder wesentlich er-
schwert worden wäre. 

(6) Wissenschaftliches Fehlverhalten ergibt sich ferner aus der vorsätzlichen Beteiligung (im Sinne 
einer Anstiftung oder Beihilfe) am vorsätzlichen, nach dieser Ordnung tatbestandsmäßigen, Fehl-
verhalten anderer. 

(7) Wissenschaftliches Fehlverhalten von gutachtenden Personen oder Gremienmitgliedern 
der HSPV NRW liegt vor, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig 

1. wissenschaftliche Daten, Theorien oder Erkenntnisse, von denen sie im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als gutachtende Person oder Gremienmitglied Kenntnis erlangt haben, unbe-
fugt für eigene wissenschaftliche Zwecke verwerten, 
 

2. im Rahmen ihrer Tätigkeit als gutachtende Personen oder Gremienmitglied unter Verlet-
zung der Vertraulichkeit des Verfahrens Daten, Theorien oder Erkenntnisse unbefugt an 
Dritte weitergeben, 

 



3. im Rahmen ihrer Tätigkeit als gutachtende Person oder Gremienmitglied Tatsachen o-
der Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen können, nicht gegen-
über der zuständigen Stelle offenlegen. 

(8) Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt auch vor, wenn eine gutachtende Person oder ein Gremi-
enmitglied der HSPV NRW im Rahmen ihrer/seiner Tätigkeit in der Absicht, sich oder einer ande-
ren Person einen Vorteil zu verschaffen, wider besseres Wissen Tatsachen nicht offenlegt, aus de-
nen sich ein wissenschaftliches Fehlverhalten der anderen Person im Sinne von Absatz 1-5 ergibt. 

§ 7 Verfahren in Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens 

(1) Die Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens erfolgt ausdrücklich unter 
Beachtung der rechtsstaatlichen Prinzipien und gewährleistet die Grundsätze eines fairen und 
vertraulichen Verfahrens und hat auch dem Grundsatz der Unschuldsvermutung Rechnung zu 
tragen. Jede in das Verfahren zuständigkeitshalber einbezogene Stelle der HSPV NRW gewähr-
leistet eine möglichst zeitnahe Durchführung des gesamten Verfahrens und unternimmt die er-
forderlichen Schritte, um jeden Verfahrensabschnitt innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
abzuschließen (sog. Beschleunigungsgebot).  
 

(2) An der HSPV NRW wird jedem im Sinne dieser Ordnung begründeten Verdacht auf wissenschaft-
liches Fehlverhalten von Mitgliedern und Angehörigen der HSPV NRW nachgegangen, sofern die-
ser einer der Ombudspersonen der HSPV NRW vorgetragen wird oder die Ombudspersonen 
selbst entsprechende konkrete Verdachtsmomente für wissenschaftliches Fehlverhalten erfah-
ren. Für die Besorgnis der Befangenheit von Ombudspersonen in ihrer Rolle im Verfahren im Um-
gang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten geltend abweichend von § 4 Abs. 5 dieser Ordnung 
die §§ 22 ff. der Strafprozessordnung entsprechend. In diesem Fall entscheidet die dann zu bil-
dende ad-hoc-Untersuchungskommission (vgl. Abs. 12). 

 
(3) Die zuständige Ombudsperson oder Vertretung prüft, ob hinlänglich konkretisierte Anhalts-

punkte dafür vorliegen, dass eine Person in verfolgbarer Weise einen Tatbestand wissenschaft-
lichen Fehlverhaltens nach dieser Ordnung verwirklicht hat. In diesem Zusammenhang kann die 
Ombudsperson Vorermittlungen durchführen, soweit diese kraft höherrangigen Rechts zulässig 
sind. Sie kann beispielsweise Dokumente anfordern, beschaffen und sichten, andere Beweismit-
tel beschaffen und sichern, Stellungnahmen einholen oder – soweit erforderlich – externe Ex-
pertisen einholen. Alle einbezogenen Personen sind um vertrauliche Behandlung der Anfrage zu 
ersuchen.   

 
(4) Bei hinlänglich konkretisierten, auch anonym und in der Regel schriftlich vorgebrachten Ver-

dachtsmomenten für wissenschaftliches Fehlverhalten leitet die Ombudsperson die Vorprüfung 
ein. Erfolgt die Verdachtsmeldung mündlich, so ist durch die aufnehmende Stelle eine Nieder-
schrift anzufertigen. Der bzw. dem vom Verdacht Betroffenen ist unter Nennung der belastenden 
Tatsachen und Beweismittel unverzüglich Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme zu ge-
ben. Die Frist zur Stellungnahme beträgt in der Regel vier Wochen. Auf Wunsch kann auch eine 
mündliche Stellungnahme erfolgen. Dort kann eine Person des Vertrauens als Beistand seitens 
des Betroffenen oder der Betroffenen hinzugeholt werden. Die Frist kann nach den Umständen 
des Einzelfalls verlängert werden. Der/dem Betroffenen und der oder dem Hinweisgebenden 
wird jedoch in jeder Phase des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt. Die von den 
Vorwürfen betroffene Person ist nicht verpflichtet, sich selbst zu belasten. Auch im Rahmen der 
Vorprüfung kann die Ombudsperson Vorermittlungen im Sinne des Absatzes 3 vornehmen. Aus 
den Akten soll hervorgehen, welche Schritte zur Sachverhaltsaufklärung unternommen worden 
sind. 



 
(5) Nach Prüfung der Stellungnahme bzw. nach Verstreichen der Frist nach Absatz 4 Satz 4 und nach 

Abschluss der sachdienlichen anderen Ermittlungen, bereitet die Ombudsperson innerhalb von 
zwei Wochen eine Entscheidung über den weiteren Fortgang des Verfahrens vor. Sie entschei-
det, ob das Vorprüfungsverfahren, weil sich ein vermeintliches wissenschaftliches Fehlverhalten 
aufgeklärt hat, mangels hinreichenden Verdachts eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens, oder 
wegen Geringfügigkeit unter Mitteilung der Gründe, an beide Beteiligte eingestellt werden kann, 
oder ob eine förmliche Untersuchung einzuleiten ist. Liegt kein hinreichender Verdacht eines 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens vor, stellen die Ombudspersonen das Verfahren ein. Ein hin-
reichender Verdacht ist dann gegeben, wenn eine Feststellung wissenschaftlichen Fehlverhal-
tens wahrscheinlicher erscheint als eine Verfahrenseinstellung.  

 
(6) Eine Einstellung wegen Geringfügigkeit kommt in Betracht, wenn ein minder schweres wissen-

schaftliches Fehlverhalten feststeht und die bzw. der Betroffene maßgeblich zur Aufklärung bei-
getragen hat. Als Beitrag zur Aufklärung wird es insbesondere gewertet, wenn die bzw. der Be-
troffene selbst eine Maßnahme gem. § 9 Abs. 1 und 2, insbesondere ein Erratum, anbietet oder 
sie bzw. er Maßnahmen zur Behebung eingetretener Schäden bereits ergriffen hat.  

 
(7) Wird das Verfahren eingestellt oder in die förmliche Untersuchung (s. Abs. 10) übergeleitet, wird 

diese Entscheidung der von den Vorwürfen betroffenen Person schriftlich mitgeteilt. Der hin-
weisgebenden Person wird nur dann eine Meldung gegeben, wenn sie selbst betroffen ist. Hat 
die von den Vorwürfen betroffene Person den Vorwurf bestritten, soll kurz skizziert werden, wes-
halb der Vorwurf nicht entkräftet werden konnte. 
 

(8) Im Falle einer Überleitung in das förmliche Untersuchungsverfahren ist die bzw. der Hinweisge-
bende darauf hinzuweisen, dass die getroffene Entscheidung streng vertraulich zu behandeln 
ist.  

 
(9) Kommt eine Einstellung des Verfahrens nicht in Betracht, wird das Vorprüfungsverfahren in das 

förmliche Untersuchungsverfahren, das die Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wis-
senschaftlichen Fehlverhaltens durchführt, übergeleitet. Können die Vorwürfe für wissenschaft-
liches Fehlverhalten nicht für alle Beteiligten übereinstimmend ausgeräumt werden, wird der 
Fall unter Wahrung der Vertraulichkeit an das Präsidium der HSPV NRW schriftlich übermittelt. 
Das Präsidium entscheidet darüber, ob ein Verdachtsfall untersucht werden soll. Trifft dies zu, 
leitet das Präsidium den Untersuchungsauftrag an die ad-hoc-Untersuchungskommission wei-
ter. Diese leitet dann das förmliche Untersuchungsverfahren ein.  

 
(10) Zur Durchführung der förmlichen Untersuchung wird für das konkrete Verfahren an der HSPV 

NRW eine ad-hoc-Untersuchungskommission gebildet. Die Untersuchungskommission hat fünf 
Mitglieder inklusive der vorsitzenden Person. Bei der Besetzung sollten auch die an der HSPV 
NRW vertretenen Fächerkulturen berücksichtigt werden. Für jedes Mitglied außer der vorsitzen-
den Person wird ein stellvertretendes Mitglied ernannt. Den Vorsitz der Kommission führt das 
für Forschung zuständige Präsidiumsmitglied. Ist diese Person selbst betroffen, übernimmt den 
Vorsitz ein anderes Präsidiumsmitglied. Die vorsitzende Person führt die Geschäfte der Untersu-
chungskommission und nimmt während der Sitzungen Hausrecht und Sitzungspolizei wahr. Die 
Untersuchungskommission wählt aus ihren Reihen eine Person für den stellvertretenden Vor-
sitz. Mindestens drei Mitglieder der Untersuchungskommission sind Professorinnen/Professo-
ren. Ist ein hauptamtliche/r Dozent/eine Dozentin von den Vorwürfen betroffen, sollte ein Mit-
glied aus dem Dozenten-Personalrat Mitglied der Untersuchungskommission sein. 

 



(11) Die stimmberechtigten Mitglieder der Untersuchungskommission werden ebenso wie ihre Stell-
vertretungen vom Präsidenten oder der Präsidentin nach Wahl durch den Senat der HSPV NRW 
bestellt. Die Mitglieder nehmen das Amt jeweils für die Zeit der Untersuchung wahr; Wiederwahl 
bzw. eine einmalige erneute Bestellung sind möglich. Im Einzelfall kann die Untersuchungskom-
mission bis zu zwei nicht stimmberechtigte gutachtende Personen aus dem Fachgebiet des zu 
beurteilenden wissenschaftlichen Sachverhalts als weitere Mitglieder zur Beratung hinzuziehen. 

 
(12) Im Falle einer Besorgnis der Befangenheit oder der nicht nur kurzfristigen Verhinderung eines 

Kommissionsmitglieds übernimmt dessen Stellvertretung. Für die Besorgnis der Befangenheit 
gelten die §§ 22 ff. der Strafprozessordnung entsprechend. Die Besorgnis der Befangenheit kann 
von allen stimmberechtigten Mitgliedern der Untersuchungskommission, von Ombudsperso-
nen der HSPV NRW oder von beschuldigten Personen gerügt werden. Es entscheidet die Unter-
suchungskommission unter Ausschluss der Person, gegen die sich der Befangenheitsantrag rich-
tet. Unaufschiebbare Verfahrenshandlungen dürfen weiterhin vorgenommen werden. 

 
(13) Alle stimmberechtigten Mitglieder der Untersuchungskommission haben gleiches Stimmrecht; 

auch die vorsitzende Person hat das Stimmrecht. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit ge-
fasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die vorsitzende Person. Die Kommission ist nur dann 
beschlussfähig, wenn mindestens vier Personen anwesend sind und gültig abstimmen können. 

 
(14) Die Mitglieder der Kommission und ihre Stellvertretungen nehmen die Tätigkeit unabhängig 

wahr, insbesondere unabhängig von Weisungen oder Einflussnahmen. Die Tätigkeit erfolgt ver-
traulich, d.h. unter Wahrung der Verschwiegenheit. 

 
(15) Die Untersuchungskommission arbeitet und tagt vertraulich und nichtöffentlich. 

 
(16)  Bei allen genannten Tätigkeiten wird die Ombudsperson bei Bedarf durch die Expertise des Jus-

tiziariats der HSPV NRW beraten und unterstützt. 
 

§ 8 Gang der förmlichen Untersuchung 

(1) Die Untersuchungskommission beraumt einen zeitnahen Termin für eine Sitzung an. Für die Sit-
zung wird der von den Vorwürfen betroffenen Person rechtzeitig vorher die Gelegenheit einge-
räumt, sich mündlich vor der Untersuchungskommission (Anhörung) oder schriftlich zum Vor-
wurf zu äußern. § 7 Absatz 4 Satz 3-9 gelten entsprechend. Auch der hinweisgebenden Person 
wird nochmals die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Verzichtet die von den Vorwürfen 
betroffene Person auf eine nochmalige Äußerung, darf allein dies nicht zu ihrem Nachteil be-
rücksichtigt werden. Es ist dann nach Aktenlage zu entscheiden. 
 

(2) Die Untersuchungskommission kann weitere Personen mündlich anhören, deren Stellung-
nahme sie für das Verfahren nach pflichtgemäßem Ermessen als dienlich ansieht. Im Hinblick 
auf mögliche Zeugnisverweigerungsrechte gelten die Vorschriften der Strafprozessordnung ent-
sprechend. 

 
(3) Jede Person, die vor der Untersuchungskommission angehört wird, darf eine Person ihres Ver-

trauens als Beistand hinzuziehen. Die Kommission ist rechtzeitig zu informieren. 
 

(4) Die Untersuchungskommission prüft nach den hergebrachten Regeln der freien Beweiswürdi-
gung, ob wissenschaftliches Fehlverhalten zu ihrer Überzeugung erwiesen ist. Wissenschaftli-
ches Fehlverhalten kann nur dann festgestellt werden, wenn hierüber ein Mehrheitsbeschluss 



innerhalb der Kommission gefasst worden ist. Die Beratungen unterliegen dem Beratungsge-
heimnis. Unbeschadet bleibt die Befugnis der Untersuchungskommission, das Verfahren man-
gels hinreichenden Tatverdachts oder bei minder schwerem Fehlverhalten wegen Geringfügig-
keit einzustellen. Im Falle einer Einstellung des Verfahrens findet eine Remonstration durch die 
hinweisgebende Person nicht statt. 

 
(5) Für eine etwaige Offenlegung der Identität der hinweisgebenden Person gilt § 5 Absatz 4 ent-

sprechend. 
 

(6) Bei Verdacht auf disziplinar-/arbeitsrechtrechtliche Verstöße erfolgt eine Aussetzung des Verfah-
rens. 

 
(7) Hält die Untersuchungskommission mehrheitlich ein Fehlverhalten für hinreichend erwiesen 

und eine Maßnahme nach § 9 Abs. 1, 2 für erforderlich, so legt sie das Ergebnis ihrer Untersu-
chung dem Präsidenten oder der Präsidentin mit einem Vorschlag zur Entscheidung, auch in Be-
zug auf die Wahrung der Rechte anderer, vor. Andernfalls wird das Verfahren eingestellt. Die we-
sentlichen Grundlagen der Entscheidung der Untersuchungskommission sind mitzuteilen. 

§ 9 Sanktionen 

(1) Unbenommen der rechtlichen Konsequenzen beschließt der Präsident/die Präsidentin (oder in 
dem Falle, dass er oder sie selbst von den Vorwürfen betroffen ist, der Vizepräsident oder die 
Vizepräsidentin) im Rahmen der Gesetze nach dem Vorschlag der Untersuchungskommission je 
nach Art und Schwere des festgestellten Fehlverhaltens nach pflichtgemäßem Ermessen im Ein-
vernehmen mit der Untersuchungskommission eine oder ggf. mehrere der folgenden Maßnah-
men:  

  
a) schriftliche Rüge des/der Betroffenen durch den Präsidenten oder die Präsidentin, 
b)  Aufforderung an den/die Betroffene/n, die inkriminierte Veröffentlichung zurückzuziehen 

oder falsche Daten zu berichtigen (insbesondere durch Veröffentlichung eines Erratums), 
bzw. die Veröffentlichung inkriminierter Manuskripte zu unterlassen, 

c)  Ausschluss von hochschulinternen Forschungsförderverfahren auf Zeit oder auf Dauer,  
d) bei drittmittelgeförderten Forschungsarbeiten im Falle eines Verstoßes gegen die gute wis-

senschaftliche Praxis Informierung der Drittmittelgeber sowie sonstiger Dritter, die ein be-
gründetes Interesse an der Entscheidung haben, über das Ergebnis; je nach Sachverhalt lei-
tet der Präsident oder die Präsidentin rechtliche oder ordnungsrechtliche Maßnahmen mit 
den entsprechenden Verfahren ein, 

e) Rücknahme von Förderentscheidungen bzw. Rücktritt von Förderverträgen, soweit die Ent-
scheidung von der HSPV NRW getroffen oder der Vertrag von der HSPV NRW geschlossen 
worden ist, ggf. einschließlich einer Mittelrückforderung, 

f) Ausschluss von einer Tätigkeit als gutachtende Personen auf Zeit (max. 2 Jahre), 
g) gegen Angestellte der HSPV NRW: arbeitsrechtliche Abmahnung, ordentliche Kündigung, 

Vertragsauflösung, außerordentliche Kündigung, 
h) gegen Beamte der HSPV NRW: Einleitung eines beamtenrechtlichen Disziplinarverfahrens 

mit den dort vorgesehenen, auch einstweiligen, Maßnahmen, 
i) Strafanzeige an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, 
j) Ordnungswidrigkeitenanzeige an die zuständige Behörde, 
k) Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche – auch im Wege einstweiligen Rechtsschutzes –

, insbesondere auf Schadensersatz, Herausgabe oder Beseitigung/Unterlassung, 
l) Geltendmachung etwaiger öffentlich-rechtlicher Ansprüche, auch im Wege einstweiligen 

Rechtsschutzes, 



m) Einleitung eines Verfahrens zum Entzug eines akademischen Grades oder Anregung der Ein-
leitung eines solchen Verfahrens bei der zuständigen Stelle (siehe auch § 10 Abs. 5). 
 

§ 10 Abschluss des Verfahrens 

(1) Die wesentlichen Gründe, die zur Einstellung des Verfahrens oder zur Entscheidung des Präsi-
denten bzw. der Präsidentin geführt haben, sind der bzw. dem Betroffenen sowie der bzw. dem 
Hinweisgebenden und Sonstigen, wenn letztere ein begründetes Interesse an der Entscheidung 
haben, schriftlich mitzuteilen. Ein internes Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung der 
Untersuchungskommission ist nicht gegeben. 
 

(2) Mit der Entscheidung des Präsidenten oder der Präsidentin im Einvernehmen mit der Untersu-
chungskommission ist das Verfahren des Verdachts eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens be-
endet. Die eingesetzte Kommission ist damit aufgelöst. 

 
(3) Am Ende eines förmlichen Untersuchungsverfahrens identifizieren die Ombudspersonen all die-

jenigen Personen, die in den Fall involviert sind (waren). Sie beraten diejenigen Personen, ins-
besondere die Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen und Studieren-
den, die unverschuldet in Vorgänge wissenschaftlichen Fehlverhaltens verwickelt wurden, in Be-
zug auf eine Absicherung ihrer persönlichen und wissenschaftlichen Integrität.  

 
(4) Die Akten der förmlichen Untersuchung werden zehn Jahre aufbewahrt. Die im Zusammenhang 

mit einem Fall wissenschaftlichen Fehlverhaltens genannten Personen haben Anspruch darauf, 
dass die Ombudspersonen ihnen über die Dauer der Aufbewahrungsfrist auf Antrag einen Be-
scheid (zu ihrer Entlastung) ausstellen.  

 
(5) Wenn wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt worden ist, prüft der Präsident oder die Prä-

sidentin sowohl zur Wahrung der wissenschaftlichen Standards der HSPV NRW, als auch der 
Rechte aller direkt und indirekt Betroffenen die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen. Die Ahn-
dung wissenschaftlichen Fehlverhaltens richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. Der 
Präsident oder die Präsidentin prüft, ob und inwieweit andere Wissenschaftler (frühere und 
mögliche Kooperationspartner, Co-Autoren), wissenschaftliche Einrichtungen (ggf. in Zusam-
menhang mit einem möglichen Entzug akademischer Grade oder der Lehrbefugnis), wissen-
schaftliche Zeitschriften und Verlage (bei Publikationen), Fördereinrichtungen und Wissen-
schaftsorganisationen, Standesorganisationen, Ministerien und Öffentlichkeit benachrichtigt 
werden sollen oder müssen. Die jeweils zuständigen Organe oder Einrichtungen leiten je nach 
Sachverhalt arbeits-, zivil-, straf- oder ordnungsrechtliche Maßnahmen mit den entsprechenden 
Verfahren ein. 

§ 11 Übergangvorschriften, Prozessuales 

(1) Die Tatbestände wissenschaftlichen Fehlverhaltens gelten nur für Taten, die begangen wurden, 
als diese Ordnung bereits in Kraft war. 

(2) Die Verfahrensvorschriften gelten nur für Hinweise, die ab dem Inkrafttreten dieser Ordnung ein-
gehen. Bei Inkrafttreten dieser Ordnung bereits in Gang befindliche Vorermittlungs-, Vorprü-
fungs- und Untersuchungsverfahren werden nach den bisher geltenden Verfahrensregelungen 
zu Ende geführt. 

(3) Eine Tat kann auch dann verfolgt werden, wenn die beschuldigte Person inzwischen nicht mehr 
an der HSPV NRW wissenschaftlich tätig ist, jedoch zum Tatzeitpunkt dort wissenschaftlich tätig 
war. 



§ 12 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der HSPV 
NRW in Kraft. 

 
 
 
Martin Bornträger 
-Präsident- 
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